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Anfraiebeantwort~ng 

Die Abg.M a c,h u n z e und Genossen haben in der Sitzung des 

Nationalrates vom lO.März 1954 an den Innenminister die Anfrage geriohtet, 

ob er bereit sei, dem Nationalrat den Entwurf für ein zu besohliessendes 

StiftungS- und Fondsreorganisationsgesetz vorzulegen. 

Zu dieser Anfrage teilt Bundesministe. für InneresH e 1 m e r 
j 
I, naohstehendesmit: 

Gemäss Artikel 10 Abs.l Z.ll der Bundesverfassung ist das Stiftungs-

und Pondswesen nioht zur Gänze in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessaohe. 

Naoh di~ser Verfa.ss~gsbestimmung fallen vielmehr nur die Stiftungen und Fonds 

in die Bundeskompetenz, die nach ihren ZweokGn über den Interessenbereioh 

eines Landes hinausgehen und. nicht sehon seit 1.Oktober 1925 von den Ländern 

autonom verwaltet· wurden. Das vom Bund zu erlassende Stiftungs- und Fonds-, 
reorganisationsgesetz muss sioh da.her aus verfasaungsmässigen Gründen auf die 

Bund es stiftungen besohränken. , 

Bei dem der Anfrage zugrunde liegenden konkreten Fall der ehemaligen 

Stiftung ltBürgQrspital Friesa.oh tl handelt es sioh nun nioht um eine in die lCom-, 

petenz des Bundes fallende Stiftung, da. sie" na.oh ihren Zweoken nicht über den .. 
Interessenhereioh des Landes Kärnten hina.usgeht. Die Wiederherstellung der Rechts-

persönlichkeit dieser im Jahre 1939 aufgelösten Stiftung kann daher nioht 1m 
es 

We~ des vom Bunde zu erlassenden Stiftungs- und F~ndsreorganisationsgesetz ge-

regelt'werden, sondern obliegt vielmehr der Gesetzgebung des Kärntner Landtages. 

\j Soweit ,das vom Bunde zu erlassende stiftungs .. und Fondsreorganisa-

tionsgesetz in Betra.oht kommt, teile ioh in Erledigung d'er Anfrage ~it, da.ss 

der entspreohende Gesetzentwurf vom Bundesministerium ~ür Inneres bereits dem 

Ministerrat Vbrgelegt wurde. 
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